
Ganztägige Schulformen 
Schulische Tagesbetreuung in Tirol 

Merkblatt  

Die schulische Tagesbetreuung (kurz STB) wird, abhängig vom Bedarf der Eltern und 

Erziehungsberechtigten, in getrennter oder verschränkter Form (und an einigen 

Standorten auch in beiden Formen) angeboten. Wenn an einer Schule STB angeboten 

wird, wird dieser Standort zur Ganztagsschule (kurz GTS) ernannt. 

 

 

Anmeldung zur Tagesbetreuung an der Schule  

 

Wenn Sie Ihr Kind zur schulischen Tagesbetreuung anmelden möchten, dann geben Sie 

bitte das Formular für Ihr Kind an Ihrer Schule bzw. digital bis spätestens 02.03.2026 ab.  

Das Zustandekommen der schulischen Tagesbetreuung hängt von der Zahl der 

Anmeldungen ab.  

 

Wichtige Hinweise:  

• Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht erforderlich, dass Sie Angaben machen, an welchen 

und an wie vielen Tagen pro Woche Ihr Kind eine schulische Tagesbetreuung in 

Anspruch nimmt. Sie müssen lediglich mitteilen, ob Sie für Ihr Kind an mindestens 

einem Tag pro Woche schulische Tagesbetreuung in Anspruch nehmen werden. Es 

kann allerdings sein, dass die Gemeinde als Schulerhalter diese Information schon 

jetzt benötigt, um ein qualitatives Angebot für das neue Schuljahr planen zu können! 

• Auch wenn in Ihrer Gemeinde ein Hort oder ein alterserweiterter Kindergarten, der 

am Nachmittag Schülerinnen und Schüler aufnimmt, eingerichtet ist, muss die 

Bedarfserhebung für die schulische Tagesbetreuung durchgeführt werden.  

• Sollten alle angemeldeten Kinder im Hort bzw. Kindergarten betreut werden können, 

besteht für den Schulerhalter keine Verpflichtung, die schulische Tagesbetreuung 

zusätzlich anzubieten. Allerdings können sonst Hort bzw. alterserweiterter 

Kindergarten und die Tagesbetreuung an der Ganztagsschule auch parallel angeboten 

werden. 

• Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung ist keine Alternative zur schulischen 

Tagesbetreuung oder Hort, da keine Nachmittagsbetreuung angeboten wird. 



 

Wann kommt eine Tagesbetreuung zustande?  

 

Der Schulerhalter kann eine Schule (freiwillig) als ganztägige Schule bestimmen, wenn 

insgesamt sieben (an Sonderschulen drei) Schülerinnen und Schüler eine Tagesbetreuung 

in Anspruch nehmen. 

Der Schulerhalter hat eine Schule (verpflichtend) als ganztägige Schule zu bestimmen, 

wenn zu erwarten ist, dass mindestens 15 (an Sonderschulen mindestens sieben) 

Schülerinnen und Schüler eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen werden. Ist die 

Gemeinde für mehrere Schulen als Schulerhalter zuständig, ist bereits bei einer zu 

erwartenden Schülermindestzahl von 12 eine Schule als ganztägige Schule zu bestimmen. 

Für wie viele Tage pro Woche eine Tagesbetreuung erwünscht ist, ist sowohl bei 

freiwilliger als auch bei verpflichtender Einrichtung einer Tagesbetreuung nicht relevant. 

 

 

Tagesablauf  

 

Die schulische Tagesbetreuung besteht aus einem gemeinsamen Mittagstisch, der 

Lernzeit und der Freizeit. In der Lernzeit wird Ihr Kind durch Lehrpersonen betreut. Der 

Mittagstisch und die Freizeitbetreuung können sowohl von Lehrpersonen, als auch 

Freizeitpädagogen/innen bzw. Erzieher/innen abgedeckt werden.  

 

 

Kosten  

 

Die Höhe der Betreuungsbeiträge und der Verpflegungsbeiträge setzt der Schulerhalter 

(die Gemeinde) zu Beginn des Schuljahres fest. Für die Lernzeiten fallen Ihrerseits keine 

Kosten an. 

• Sofern Schüler/innen den Betreuungsteil nur an einzelnen Nachmittagen besuchen, 

kann sich der Betreuungsbeitrag verringern. Bei der Festsetzung der 

Betreuungsbeiträge dürfen höchstens kostendeckende Beiträge eingehoben werden. 

• Die Kosten der Verpflegung werden vom Schulerhalter durch die Einhebung von 

Verpflegungsbeiträgen abgedeckt.  

• Von der Einhebung des Betreuungs- und Verpflegungsbeitrages kann der 

Schulerhalter im Hinblick auf Ihre Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse 

ganz oder teilweise absehen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Möglichkeit, Ihr Kind zur schulischen Tagesbetreuung für das Schuljahr 2026/27 

anzumelden, besteht jetzt! 

Eine Abmeldung von der schulischen Tagesbetreuung ist jeweils zu Semesterende 

möglich.  

Alle Informationen finden Sie unter:  

https://bildung-tirol.gv.at/schule-unterricht/ganztagsschulen-und-schulische-tagesbetreuung 

Für weitere Fragen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung. 

https://bildung-tirol.gv.at/schule-unterricht/ganztagsschulen-und-schulische-tagesbetreuung

